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Beitrittserklärung 

Hiermit trete ich dem Reit- und Fahrverein Attendorn – Askay e.V., Postfach 301, 57439 Attendorn als 

Aktives / passives Mitglied bzw. als Voltigierer / in bei. (nichtzutreffendes bitte durchstreichen) 

Ich verpflichte mich, die in der Reithalle ausgehängte Satzung zu lesen und zu respektieren, sowie die 

entsprechenden Beiträge pünktlich zu zahlen. 

Mitgliedsbeitrag:    Jugendliche bis 18 Jahre 35,00 € jährlich 

 

 aktive Mitglieder ab 18 Jahre 80,00 € jährlich 

 

 passive Mitglieder ab 18 Jahre 50,00 € jährlich 

Zusätzlich sind Anlagennutzung bzw. Voltigierbeitrag zu zahlen: 

Anlagennutzung: je Privatpferd, welches 

 

 innerhalb der Reitanlage eingestellt beträgt 10,00 € monatlich 
 

 außerhalb der Reitanlage eingestellt beträgt 20,00 € monatlich bei jährlicher Nutzung 

 

 außerhalb der Reitanlage eingestellt beträgt 50,00 € monatlich bei befristeter Nutzung 

Befristung: von bis    
 

Diese Beiträge sind unbedingt unbar, d.h. per Einzugsermächtigung im Voraus zu entrichten. 
 

 

Name:  Vorname: 

Straße:  Wohnort: 

Geb. Datum:  Telefon: 

Beitrittsdatum:  Unterschrift: 

Email:   

Die Vereinsmitgliedschaft kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende schriftlich gekündigt 

werden. Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Informationen zum Datenschutz gelesen zu haben und 

diese zu akzeptieren.  Bei Minderjährigen: Ich bin mit dem Eintritt meines Kindes einverstanden. 

 

 

 

 
 

Unterschrift  bei Minderjährigen: Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten  
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Sepa-Lastschrift für wiederkehrende Zahlungen 

 
Hiermit ermächtige ich den Reit- und Fahrverein Attendorn-Askay e.V. widerruflich, die von mir zu 

entrichtenden Beiträge bei Fälligkeit von meinem Konto abbuchen zu lassen. 
 

 

Kontoinhaber:  Geldinstitut: 

IBAN:  BIC: 

 

Ich verpflichte mich, auf dem o.g. Konto für ausreichende Deckung zu sorgen. Mir ist bekannt, dass das 

kontoführende Institut bei fehlender Deckung nicht verpflichtet ist, Lastschriften einzulösen. Ich kann 

innerhalb von 8 Wochen, beginnend ab Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrags 

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bestimmungen. 
 

Unterschrift des Kontoinhabers 

bzw. Vollmachtinhabers:    
 

Unterschrift des 

Vorstandsmitgliedes:    

 
                                                                                                                                                                

                                      
 
                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             

 

  

        

Anlage 1: Informationen zum Datenschutz 
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Anlage 1 
 

Informationen zum Datenschutz 

 

Datenschutzerklärung des Reit- und Fahrverein Attendorn-Askay e.V. 
 

Die folgende Erklärung erläutert die Regelungen zum Datenschutz des Reit- und Fahrverein 

Attendorn-Askay e.V. Insbesondere wird der Umgang mit personenbezogenen Daten der 

Vereinsmitglieder festgelegt. 
 

Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins, gemäß der Vereinssatzung, werden unter 

Beachtung der gesetzlichen Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DS-GVO) und des 

deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und 

sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein wie folgt verarbeitet: 

1. Datenerhebung und -verarbeitung 
 

Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern für die Mitgliedschaft notwendige Daten 

erhoben (siehe Beitrittserklärung). 
 

Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft zum Zweck der Mitgliederverwaltung und der 

Bezahlung des Mitgliedsbeitrages verarbeitet und gespeichert. Den Organen des Vereins, allen 

Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu 

anderen als zu der jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecken zu verarbeiten, bekannt zu geben, 

Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der 

oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 
 

2. Veröffentlichung und Weitergabe 
 

Der Verein veröffentlicht Daten, insbesondere Fotos, seiner Mitglieder auf der Homepage zur 

Informationszwecken. Ebenso informiert der Verein ggf. die Tagespresse über Ergebnisse und 

besondere Ereignisse. Solche Informationen werden überdies ggf. auf der Internetseite des Vereins 

veröffentlicht. Die Informationen können personenbezogene Daten von Mitgliedern enthalten. 

Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung 

widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied 

weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der 

Homepage des Vereins entfernt. 

3. Löschen von Daten 
 

Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds 

nach Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (für Kassenverwaltung etc. bspw. 10 Jahre) gelöscht. 

 

4. Rechte der Mitglieder 
 

Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf: 
 

▪ Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten; 

▪ Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind; 

▪ Löschung oder Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig war, 

bzw. wenn sich bei behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt 
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